GEHEIMHALTUNGSVEREINBARUNG

[image: image1.png]orange"”





zwischen

Orange Communications SA 
und
Company
Rue du Caudray 4

Street
Case postale

PO Box
CH-1020 Renens 1

Country-ZIP code Place 
1. Zweck

Die Parteien beabsichtigen, Geschäftsmöglichkeiten in Bezug auf Geschäftsaktivitäten, Betrieb, Technologien und Produkte der anderen Partei zu erkunden und legen hierfür gegenseitig INFORMATIONEN offen. / im Rahmen des Projekts „Project title/name“ gegenseitig INFORMATIONEN offen.
2. Definitionen

In dieser Vereinbarung bedeutet der Begriff „INFORMATIONEN“ sämtliche Informationen, insbesondere technischer, produktspezifischer sowie geschäftsbezogener Natur, von und über eine Partei sowie mit ihr verbundene Gesellschaften oder Dritte, die der anderen Partei im Verlaufe von vorvertraglichen Gesprächen, Präsentationen, Vertragsverhandlungen oder während der Mitwirkung an Projekten direkt, indirekt, schriftlich, mündlich oder auf andere Weise zur Kenntnis gelangen. INFORMATIONEN müssen nicht als vertraulich gekennzeichnet oder identifiziert werden, um unter diese Vereinbarung zu fallen.

Der Begriff „Angestellter“ beinhaltet alle Arbeitnehmer, Beauftragten, Repräsentanten der Parteien, ihrer Tochter- und Konzerngesellschaften sowie alle anderen Personen, welche von den Parteien in Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer vertraglichen Pflichten beauftragt werden.

3. Verwendung der INFORMATIONEN

Die Parteien erklären, (a) sämtliche INFORMATIONEN zu schützen, in ihrem Besitz zu behalten und sie als vertraulich zu behandeln, ungeachtet durch wen und wann sie ihr zugänglich gemacht wurden; (b) die INFORMATIONEN ausschliesslich zur Erfüllung ihrer vertraglichen Pflichten und nur insoweit, als diese dazu erforderlich sind, zu verwenden; (c) keine Aufzeichnungen oder Doppel der INFORMATIONEN anzufertigen bzw. anfertigen zu lassen; (d) den Zugang zu den INFORMATIONEN lediglich den Angestellten zu gewähren, welche dessen im Rahmen der Vertragsverhandlung oder Vertragserfüllung bedürfen.

4. Geheimhaltung gegenüber Dritten

Die Parteien verpflichten sich, die INFORMATIONEN keiner Drittpartei zugänglich zu machen, es sei denn, sie würden in dieser Vereinbarung dazu ausdrücklich ermächtigt. Bei Anfragen von Drittpersonen, Gerichts- oder Verwaltungsbehörden betreffend die Offenlegung von INFORMATIONEN haben sich die Parteien unverzüglich gegenseitig zu informieren. Die an der Geheimhaltung interessierte Partei ist in ihren Bestrebungen zur Geheimhaltung der INFORMATIONEN durch die andere Partei zu unterstützen.

5. Zugang auf die INFORMATIONEN durch Angestellte

Bevor eine Partei einem Angestellten den Zugang zu INFORMATIONEN ermöglicht, hat sie den Angestellten über die Vertraulichkeit der INFORMATIONEN sowie über die Verpflichtungen im Rahmen dieser Vereinbarung aufzuklären. Jeder einzelne dieser Angestellten ist zudem darauf hinzuweisen, dass er, indem er sich mit dem Zugang zu den INFORMATIONEN einverstanden erklärt, gleichzeitig die Bestimmungen dieser Vereinbarung als für ihn verbindlich akzeptiert. Indem eine Partei den Zugang zu den INFORMATIONEN ermöglicht, haftet sie einzeln und solidarisch für die nicht vereinbarungskonforme Bekanntgabe von INFORMATIONEN durch einen Angestellten.

6. Ausnahmen

Die Verpflichtungen dieser Vereinbarung finden keine Anwendung bei (a) INFORMATIONEN, die der Öffentlichkeit bereits zugänglich sind oder ohne eine Verletzung dieser Vereinbarung zugänglich werden, (b) INFORMATIONEN, die einer Partei vor der Kenntnisnahme im Zusammenhang mit ihrer Beziehung zur anderen Partei bereits bekannt sind oder die eine Partei oder einer der Angestellten rechtmässig und eigenständig, ohne Zugang zu den INFORMATIONEN, erlangt, (c) INFORMATIONEN, die einer Partei von gutgläubigen, dazu berechtigten Dritten zur Kenntnis gebracht werden, oder (d) INFORMATIONEN, die von einer Partei mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung zur Veröffentlichung freigegeben wurden.

Wenn ein bestimmter Teil oder Aspekt der INFORMATIONEN unter eine der oben bezeichneten Ausnahmen fällt, unterliegen alle übrigen Teile und Aspekte solcher INFORMATIONEN weiterhin den Geheimhaltungsbestimmungen dieser Vereinbarung.

7. Verletzung der Vereinbarung

Die Partei, welche INFORMATION entgegen dieser Vereinbarung offenbart und/oder nutzt, verpflichtet sich, der anderen Partei alle Schäden zu ersetzen, die aus dem Verstoss gegen irgendeine Verpflichtung unter dieser Vereinbarung resultieren. Eine unter diesem Abschnitt erfolgende Zahlung entbindet die Parteien nicht von den weiteren Verpflichtungen unter dieser Vereinbarung und beschränkt weitere Rechte und Rechtsmittel in keiner Weise.

8. Eigentum und Rückgabe der INFORMATIONEN

Sämtliche INFORMATIONEN sind und bleiben im alleinigen Eigentum der ursprünglichen Informationsinhaberin. Bei Beendigung dieser Vereinbarung sind der betreffenden Partei sämtliche INFORMATIONEN umgehend und unaufgefordert zurückzugeben. Während der Dauer dieser Vereinbarung sind INFORMATIONEN auf Verlangen unverzüglich zurückzugeben. Jede Partei trägt ihre Kosten bezüglich der Rückgabe selbst.

9. Dauer

Diese Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung durch beide Parteien für eine unbegrenzte Laufzeit in Kraft und überdauert die Beendigung der vertraglichen Beziehung zwischen den Parteien um fünf (5) Jahre. Zudem ist sie auch verbindlich, wenn die vorvertraglichen Gespräche nicht zu einem Vertragsschluss führen.

10. Verschiedenes

Sämtliche Eigentums- und gewerblichen Schutzrechte an den INFORMATIONEN verbleiben im Eigentum der jeweiligen Partei. Mit dieser Vereinbarung werden der anderen Partei keine Nutzungs- oder anderweitigen Rechte an Copyrights, Patenten, Warenzeichen, Geschäftsgeheimnissen oder anderen Eigentumsrechten eingeräumt.

Die Rechte und Pflichten aus der vorliegenden Vereinbarung dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung der anderen Partei nicht an Dritte abgetreten oder auf andere Weise übertragen werden. Die Rechte und Pflichten der Parteien im Rahmen dieser Vereinbarung sind auch für deren Rechtsnachfolger, Tochter- sowie Konzerngesellschaften verbindlich. 

Sollte eine der Bestimmungen dieser Vereinbarung ungültig sein oder werden bzw. für ungültig erklärt werden, so sollen sämtliche übrigen Bestimmungen dadurch in ihrer Wirksamkeit nicht berührt werden. Die ungültigen bzw. unwirksamen Bestimmungen sollen durch andere in Form und Inhalt gültige Bestimmungen ersetzt werden, welche dem Zweck und den Absichten der ungültigen bzw. unwirksamen Bestimmungen am nächsten kommen. Dasselbe gilt im Hinblick für jede Situation, welche von den Parteien in dieser Vereinbarung nicht berücksichtigt worden ist.

Diese Vereinbarung ersetzt alle in derselben Angelegenheit getroffenen vorherigen mündlichen oder schriftlichen Verträge, Vereinbarungen und Übereinkünfte. Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung (einschliesslich des Verzichts auf diesen Vorbehalt) bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform.

11. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Diese Vereinbarung untersteht schweizerischem Recht. Als Gerichtsstand gilt nach Wahl des Klägers Lausanne oder Zürich. Zwingende Gerichtsstände bleiben vorbehalten.
In zweifacher Ausfertigung unterzeichnet, für jede Partei ein Exemplar.
Renens/Zürich, den 11. Mai 2010
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